
Abwasser- Elbwasser- Grundwasser­
Trinkwasser

In den vorangegangenen Abschnitten
haben wir bereits die HWW,ihre Politik
und Doppelzüngigkeh vorgestellt.
Aber nicht nur die Taktiererei in Sa­
chen Wasser, sondern auch das groß­
zügige Übergehen von Gesetzen zum
Schutze desselben scheint eine Ham­
burger Spezialität zu sein, Wir wollen
im Folgenden betrachten, was so bei
der Paragraphenstrickerei herausge­
kommen ist. Im 1967 verabschiedeten
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) heißt
es in Paragraph 19 Wasserschutzge­
biete:

"(1) Soweit esdasWohl der Allgemein­
heit erfordert,
1, Gewässer im Interesse der derzeit

bestehenden oder künftigen öffent­
lichen Wasserversorgung vor nach­
teiligen Einwirkungen zu schützen
oder

2, das Grundwasser anzureichern
oder

3. das schädliche Abfließen von Nie­
derschlagswasser zu verhüten,
können Wasserschutzgebiete fest­
gelegt werden,

(2) In den Wasserschutzgebieten
können

lbestimmte Handlungen verboten
oder für nur beschränkt zulässig er­
klärt werden und

2, die Eigentümer und Nutzungsbe­
rechtigten von Grundstücken zur
Duldung bestimmter Maßnahmen
verpflichtet werden, Dazu gehören
auch Maßnahmen zur Beobach­
tung des Gewässers und des Bo­
dens,"

Was haben nun dieHamburgerdaraus
gemacht? Dazufinden wir unter P-ara­
graph 27 des Hamburgischen Wasser­
gesetzes (HWaG) die lapidare Wen­
dung "Wasserschutzgebietem werden
von der Wasserbehörde festgelegt",
Das sagt so ungefähr alles und gar
nichts, Anscheinend haben die Geset­
zesdichter unserer Nachbarländer
Schleswig-Holstein und Niedersach­
sen beim juristischen Schützen des
Trinkwassers stärkere Erleuchtungen
gehabt. So wie im bundesweiten WHG
sind auch ihre Paragraphen schön
dehnbar und unverbindlich, doch je­
denfalls sind klare Angaben über den
Zweck und die juristische Bedeutung
von Wasserschutzgebieten enthalten.
Zum Beispiel heißtes im Paragraph 39
des Niedersächsischen Wassergeset­
zes:

"(1) Soweit es dasWohl derAligemein­
heil (Hervorhebung durch uns) erfor­
dert,
1• Gewässer im Interesse der öffentli­

chen Wasserversorgu ng vor nach-

teiligen Einwirkungen zu schützen
oder

2, das Grundwasser anzureichern
oder

3, das schädliche Abfließen von Nie­
derschlagswasser zu verhüten,

können Wasserschutzgebiete festge­
setzt werden II •

Und weiter in Paragraph 40,Absatz 1:
"In den Wasserschutzgebieten kön­
nen.;. bestimmte Handlungen verbo­
ten oder für nur beschränkt zulässig
erklärt werden ..",
Ähnlich lautet auch der Paragraph 15,
Absatz 1 des Wassergesetzes in
Schleswig-Holstei n:
"Der MinisterfürErnährung, Landwirt­
schaft und Forsten kann, soweit esdas
Wohl der Allgemeinheit erfordert,
durch Verordnung
a) Wasserschutzgebiete ... festsetzen,
b) gleichzeitig die erforderlichen
Schutzbestimmungen erlassen."

Zwar ist in all diesen Gesetzen immer
nur von "können" die Rede, dies heißt
vermutlich, das Trinkwasser muß
nicht, aber es kann immerhin ge­
schützt werden. Nun gibt es
wenigstens Richtlinien überTrinkwas­
serschutzgebiete, herausgegeben
vom Verband des Deutschen Gas- und
Wasserfachs (DVGW). Im Vorwort da­
zu heißt es: "Die Richtlinien sollen al­
len Beteiligten Anhaltspunkte, Anre­
gungen und Hinweise geben, Rechts-,
Verfahrens- und Entschädigungsfra­
gen... werden in den Richtlinien nicht
behandelt." Also wieder keinerlei Ver­
bindlichkeit. Doch deutlicher als in al­
len Gesetzen werden hier einige wich­
tige Feststellungen zum Thema
Grundwasser getroffen: "Grundwas­
ser, das von Natur aus frei von gesund­
heitsgefährdenden Eigenschaften
und nach Herkunft und Beschaffen­
heit appetitlich ist, verdient als Trink­
wasser gegenüber jedem anderen
Wasser den Vorzuq.", Und es wird be­
tont: "Die Möglichkeit, Verunreinigun­
gen und sonstige Beeinträchtigungen
des Grundwassers durch Aufberei­
tung zu beseitigen oder unschädlich
zu machen, ist begrenzt... Deswegen
sind von vornherein Verunreinigun­
gen fernzuhalten. Um dies zu errei­
chen, ist die Einrichtung von Wasser­
schutzgebieten erforderlich. Zum frü­
hestmöglichen Zeitpunkt sollte das
Verfahren der Festsetzung von
Schutzgebieten bei der
zuständigen Behörde anlaufen, damit
rechtzeitig die geeigneten Vorkehrun­
gen getroffen und nachträglich
schwierig durchführbare oder kosten­
steigernde Maßnahmen vermieden
werden." Das ist heute nichtandersals
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1969. Bereits damals bemerkte ein Di­
rektorderHWW, Dr.lng. W. Drobek,in
einem Vortag an der TU Hannover
zum Thema Schutzgebiete: "Die
Schaffung von Wassergewinnungs ­
Schutzgebieten ist mit Hinblick auf die
Ölgefahrwichtig, aber in Hamburg mit
besonderen Schwierigkeiten verbun­
den. Die Hamburger Wasserwerke
konnten bisher keinen einzigen An­
trag auf Schutzgebiete durchsetzen.
Es war wegen der vielseitigen Interes­
senüberschneidungen nicht möglich,
seitens der Behörden Nutzungsverbo­
te oder auch nur Einschränkungen in
einem Wasserrechtlithen Verfahren
pauschal festzulegen. Jeder Einzelfall
wird für sich geprüft, wobei allerdings
teilweise Auflagen für die Anlieger
durchgesetzt werden. Die Auflagen
sind aber nur Kompromisse, die uns
nicht ganz befriedigen können." Und
an anderer Stelle seines Vortrags er­
läutert Drobek: "Die Ausbreitung der
Industrie, die Verdichtung der Besied­
lung und der Bau weiterer Straßen in
oder inder Nähe von Wasserfassun­
gen erschweren die Wassergewin­
nung in Hamburg. Der Mangel an un­
bebautem Geländeistspürbar. DieBe­
einflussung der Grundwasser durch
Schadstoffe ist das größte Problem
der Wasserversorgung in Bevölke­
rungsballungszentren. Die Gefähr­
dung durch Mineralöle, Phenole, an­
organische Giftstoffe, Detergentien
und andere Abwasserbestandteile ist
ständig gegeben. Die Palette der
Schadstoffe erweitert sich rasant. Pe­
stizide mit Giftwirkung auf den Men­
sehen, cancerogene (krebserregen­
de) und mutagene (erbschädigende)
Stoffe nehmen nach Art und Menge
sehr schnell zu, so daß die Bedeutung
dieser Stoffe in der Wasserversorung
kaum noch überschaubar ist." Die Be­
deutung dieser Aussagen eines ehe­
maligen HWW-Direktors werden
durch die DVGW-Richtlinien unterstri­
chen: "Grundwasser kann durch was­
sergefährdende Stoffe verunreinigt
oder durch sonstige nachteiltqe.Ver­
änderugen der Beschaffenheitgefähr­
det werden, insbesondere durch
a) Giftstoffe, z.B. Arsen-, Blei-, Cad­

mlum-, Chrom-, Cyan-, Fluor- und
Quecksil ber-Verbi ndungen

b) chemische Mittel für Pflanzen­
schutz, für Aufwuchs- und Schäd­
lingsbekämpfung sowie zur Wachs-
tumsregelung

c) radioaktive Stoffe ...
e) Abwasser, Abfall
f) Detergentien, Fette, Auftausalze,

Abrieb von Straßendecken und von
Fahrzeugreifen, Abraum

gJ Erdöl, Mineralöl, Heizöl, Kraftstof­
fe, Treibstoffe, Mineralölprodukte,
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a) die für die Zonen 111Bund 11A
genannten Einrichtungen, Hand­
Iungen und Vorqän ge...

d) Straßen, Bahnlinien und sonstige
Verkehrsanlaqen; Güterum-

-schlagsanlagen, Parkplätze ...
i) Kies-, Sand-, Torf- undTongruben,

Einschnitte, Hohlwege ...
f) Durchleiten von Abwasser
u) Gräben und oberidische Gewäs­

ser, die mit Abwasser oder wasser­
gefährdenden Stoffen belastet
sind ...

Die Zone 11reicht von der Grenze der
Zone I bis zu einer Linie, von der aus
das Grundwasser etwa 50 Tage bis
zum Eintreffen in der Fassungsanlage
benötigt. Eine Zone 11kann entfallen,
wenn nurtiefere, abgedichtete Grund­
wasserstockwerke oder solche ge­
nutzt werden, die von der SO-Tage-Li­
nie bis zur Fassung von undurchlässi­
gen Schichten genügender Mächtig­
keit abgedeckt sind.

Die Zone I soll den Schutz der unmit­
telbaren Fassungsanlage vor Verun­
reinigungen und sonstigen Beein­
trächtigungen gewährleisten. In der

. Zone I sind gefährlich ...
a) die für die Zonen 111B, 111A und 11

genannten Einrichtungen, Hand­
lungen und Vorgänge ..."

Diese Richtlinien sind schön und gut,
aber in Hamburg nur blanke Theorie.
Wie muß es dabei erst in der Praxis
aussehen? Am deutlichsten wird das
durch die Lage von Wassergewin­
nungsanlagen (in den Karten mit 'W'
gekennzeichnet) und Trinkwasser­
brunnen (B) einerseits und umweltge­
fährdenden Industrien (I), Spülfeldern
(S), Müllhalden (M) oder Sandgruben
(SG) andererseitS. Mit den folgenden
Kartenausschnitten bringen wir drei
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Der SpiegelQAJS:

a)Versenkung von Abwasser ein­
schließlich des von Straßen und
Verkeh rsflächen abfließenden
Wassers,...

b) Betriebe, die radioaktive oder was­
sergefährdende Abfälle oder Ab- .
wässer abstoßen, z.B, Ölraffine­
rien, Metall hütten, chemische Fa­
briken, wenn diese Stoffe nicht voll­
ständig und sicher aus dem Ein­
zugsgebiet hinausgebracht oder
ausreichend behandelt werden;

c) Kernreaktoren, Ablagern, Aufhal­
den oder Beseitigung durch Ein­
bringen in den Untererund von ra­
dioaktiven Stoffen oder wasserge­
fährdenden Stoffen, z.B. von Gif­
ten, auswaschbaren I beständigen
Chemikalien, Öl, Teer, Phenolen,
chemischen Mitteln für den Pflan­
zenschutz ...

d) Fernleitungen für wassergefähr­
dende Stoffe.

Die Zone II soll den Schutz vorVerun­
reinigungen und sonstigen Beein­
trächtigungen gewährleisten, die von
verschiedenen menschlichen Tätig­
keiten und Einrichtungen ausgehen
und wegen ihrer Nähe zur Fassungs­
anlage besonders Qefährdend sind ...

Die Zone 111reicht von der Grenze des
Einzugsgebietes bis zur Außengrenze
der Zone 11.

In der Zone 111Asind gefährlich und in
der Regel nicht tragbar vor allem:
a) die für die Zone 11IB genannten

Einrichtungen, Handlungen und
Vorgänge ...

1) Abtatl-, Müll- und Schuttkippen
und -deponien, Lagerplätze für
Autowracks und Kraftfahrzeug­
schrott ...

Abb. 11
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Teerstoffe, Flüssiggas ...
m) schädliche Bestandteile aus dem

Niederschlag und aus der Luft",
um nur einige Punkte der Auflistung
zu nennen. Einigen Lesern wird sicher
schon das Unheil deutlich,wenn sie
die in den Richtlinien genannten "Ge­
fahrenherde" lesen:
"a)Betriebe und Anlagen, besonders

solche mit Abstoß radioaktiver
oder wassergefährdender Stoffe
(ausAbwasser, KUhlwasser, Abfall,
gas- und staubförmigen Emissio­
nen u.dgl.)

b) Herstellung, Transport, Verwen­
dung, Lagerung und Ablagerung
wassergefährdender Stoffe

c) Transport, Verwendung, Lagerung
und Ablagerung von Müll, Abfall,
Autowracks, Kraftfahrzeugschrott-
...

e) Verletzen der Boden- und Deck­
schichten, Freilegen der Grund':'
wasseroberfläc he,...

i) Abwassersammlung, Einleiten von
Abwasser oder anderen gelösten
und ungelösten Stoffen in den Un­
tergrund und in oberirdische Ge­
wässer

k) Verkehrsanlagen, Parkplätze; Stra­
ßen-, Schienen- und Fußgänger­
verkehr ..." usw. usf. etc. u.a. Und
daß diese Anlagen das Grundwas­
ser gefährden,wird deutlich, denn
so weiter in den Richtlinien: "Ver­
schiedene Stoffe, wie z.B, giftige
Metallverbindungen, radioaktive
Stoffe mit langer Halbwertzeit,
manchechemischen MittelfürPflan-'
zenschutz", (nach unserer Mei­
nung wohl eher für Pflanzenvergif­
tung) "Kaliabwässer, Mineralöle,
Mineralöl prod ukte und Teerstoffe,
Zellstoffablauqen , Detergentien,
verlieren selbst bei großer Fließ­
strecke und langer Verweildauer
im Untergrund ihreschädlicheWir­
kung in der Regel nicht."

Man meint, in Hamburg seien dies
nicht Trinkwasserschutzkriterien,
sondern im Gegenteil Hinweise, wo
die HWW gerade ihre Brunnen plazle­
ren soll bzw. welche Anlagen in der
Nähe von Brunnen bevorzugtangesie­
delt werden sollten. Grundwasser­
und somit Trinkwasserschutz ist in
Hamburg ein Fremdwort! Den n um
Gefährdungen auszuschließen, sollen
Schutzgebiete ausgewiesen werden.
Wie diese Schutzgebiete aussehen
und was darin nicht geduldet werden
sollte, erläutern wieder die DVGW­
Richtlinien:

"Die Zone 111soll den Schutz vor weit­
reichenden Beeinträchtigungen, ins­
besondere vor nicht oder schwer ab­
baubaren chemischen und radioakti­
ven Verunreinigungen gewährleisten.
Wird die Zone 111nicht aufgegliedert,

1 so gelten für sie die nachstehenden
Ausführungen über Zone 111A In der
Zone 111B sind gefährlich und in der
Regel nicht tragbar vor allem:
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Trinkw8S6er-kunnen und MüLL"
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Abb. 12

Beispiele für dieses gefährliche Gift­
gegen - Trinkwasser - Poker.

Arabische Zahlen in Klammern geben
die entsprechenden Punkte in den
Karten an, römische Zahlen die in
Hamburg gesetzlich nicht festgelegte
Schutzzone. in welcher die jeweiligen
Anlagen liegen.

Hummelsbüttel

In unmittelbarer Nachbarschaft zu
Trinkwasserbrunnen (1) in Hummels-

büttel wurden Müllhalden (2, 11)ange­
legt. Westlich (links) davon liegen
Sandgruben (3, 11).Dort werden also
oberflächennahe, gut wasserdurch­
lässige Bodenarten abgebaut. Sowohl
der Boden als auch die Nähe zu den
Brunnen machen das Gelände denk­
bar ungeeignet tür Mülldeponien. Daß
"solche mit Müll gefüllten Kiesgru­
ben...Wunden in der Erdrinde (sind)",
scheinen die HWW bei der praktischen
Umsetzung ihrer Werbeslogans ver­
gessen zu haben (vgl. Zitat auf S. 9 ).
Auch Hummmelsbüttel ist kein Einzel­
fall. Hören wir dazu den bereits vorge-
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stellten Direktor Drobek: "Leider kein
Einzelfall ist die Nachbarschaft von
MÜllgruben und Brunnengrundstük­
ken im Wasserwerk Glinde. Die Brun­
nen fördern zwar aus rund 100m Tiefe,
aber die Wasserspiegelbeobachtun­
gen zeigen, daß obertlächennahes
Grundwasser durch die Entnahme
aus dem tiefen Stockwerk beeinflußt
wird."



Moorburg

Hier wird es schon krimineller. Von
den jungen Spülfelder n Moorburg-Mit­
te (1, 111A), die immerhin zu 50% aus
vergiftetem Hafenschlick bestehen,
bis zu den nächstgelegenen HWW­
Brunnen (2) sind es nur200 Meter. Am
schlimmsten ist, daß hier Wasser auch
aus den obersten, kaum geschützten
Wasserleitern stammt. Weiterhin zeigt
die Karte: brachliegendeSpülfelderim
Hafenerweiterungsgebiet (3, 111A / 111
B). Spülfelder Moorburg Ost (5, 111B),
hier sollen weitere ESSO-Tanklager
enstehen und (6, 1IIB) die ESSO-Raffi­
nerieHarburg. Auch hier beweist sich,
daß die HWW nichts dazu gelernt ha­
ben, eher im Gegenteil, denn 1969
schrieb Drobek: "Ein sehr treffendes
Beispiel fürdie Einkreisung eines Was­
serwerkes du rch Industrie, Siedlung
und Hafenbauist das Wasserwerk
Südereibmarsch der HWW ... Die neu­
gebaute Walterhofer Straße ("Olstra­
Be") durchschneidet das Fassungsge­
lände. Die westliche Umgehung der
Autobahn, die sogenannte Westtan­
gente, wird das Fassungsgebiet kreu­
ze~. (Unsere Anmerkung: inzwischen,
seit 1975, kreuzt sie!) Die neue B 73
eine Entlastungsstraße nach Stad~
und Cuxhaven, würde inderNäheun­
serer Brunnenreihe verlaufen (bisher
noch' nicht gebaut). Von Norden und
Osten her rücken Industriebetriebe,
besonders Raffinerien, vor. Im Westen
und Süden sind neue Siedlungen ent­
standen. Wohnungen für 20.000 Ein­
wohner im unmittelbaren Einzugsge­
biet der Wasserfassungen sind kürz-
Iich bezogen worden. Die Verdichtung
der Besiedlung hält z.Z. an. Die Ablei­
tung von Schmutzwässern soll durch
eine parallel zur Fassung verlaufende
Abwasserdruckleitung erfolgen. Meh­
rere neue Ölleitungen mit Drücken
von teilweise bis etwa 100 atü bergen
weitere Gefahren ... Im Bereich des
Wasserwerks Südereibmarsch wer­
den seit der Flutkatastrophe 1962grö­
Bere Absenkungen der Grundwasser­
spiegel beobachtet. Die Ursachen
dürften in der Abdämmung der Alten
Südereibe und im Aufspülen der Indu­
strie- und Hafengelände in Altenwer­
der / Moorburg liegen. Auch das Was­
serwerk Südereibmarsch wird früher
oder später aufgegeben werden müs­
sen. Eine Ersatzbeschaffung in kurzer
Zeit auf nichthamburgischen Gebiet
ist ein echtes Problem. Auch indiesem
Werk steigt die Belastung des oberflä­
chennahen Grundwassers mit organi­
schen Stoffen und Nährstoffen für Mi­
kroorganismen an."

Trotz dieser 13 Jahre alten Warnun­
gen haben H\NW und Behörden die
weitere Zerstörung der unmittelbaren
Brunnenumgebung geduldet.

Kaltehofe / Moorfleet

Das Hamburger Paradestück der
Grundwasserverpestung. Da stellt
sich nicht mehr die Frage, welche Sei­
te - Wasserwerke oder Industrie oder
Behörden - hier geschlust hat. Verant­
wortlich sind sie alle! Die Ersten
gucken tatenlos zu, wie das Gut, auf
welches sie eigentlich aufpassen soll­
ten, allmählich verseucht wird und gie­
ren stattdessen nach dem Heidewas­
ser,Die Zweiten interessieren sich fürs
Grundwasser nur insofern, als daß es
fü r sie ein kostenloser Rohstoff ist. den
sie maßlos ausbeuten, währendsieihn
andererseits durch hemmungslose
Gifteinleitungen wieder indirekt ver­
pesten. Und die Dritten? Ja, die Ham­
burger Behörden haben sich schon
immer besser aufs Zubetonieren und
-asfaltieren unserer Stadt verstanden,
als aufs Vertreten grundlegender In­
teressen. So sind die Wasserwerksan­
lagen Kaltehofe (1), Moorfleet (2) und
Billbrook (3) geradezu von umweltge­
fährdenden Anlagen umzingelt. Dazu
gehören im Norden die Müllverbren­
nungsanlage Borsigstraße (4,11/111A)
und das Kohlekraftwerk Tiefstack (5),
im Westendie Norddeutsche Affi nerie
(6) und im Osten, allen voran, die Gift­
küche Boehringer (7, 11/ 111AL deren
unglaubliche Machenschaften bereits
am Anfang dieses Kapitels beschrie­
ben wurden. Ergänzt wird dieses Drei­
ergespann aus Boden-, Luft-, und
Wasservergiftung noch durch eine
Reihe kleinerer Firmen, z.B. Verzinke­
reien und Chemieklitschen. Nicht zu
vergessen sind weiterhin die Spülfel­
der in Obergeorgswerder (8) wo in
Zukunft eventuell der Hafenschlick
hin soll und die berüchtigte Mülldepo­
nie Georqswerder (9). Abgerundet
wird das Ganze durch die Autobahn
Südliche Umgehung, diemitten durch
dieses Gebiet führt.
Natürlich konnte Herr Drobek auch
hierzu 1969 etwas sagen: "Das Wasser
kommtaus FlachbrunnenimUrstrom­
tal der Eibe. Eswirdmehroderweniger
von der Qualität des Elbwassers beein­
flußt. Außerdem liegt die Wasserfas­
sung in der Nähe von Industrie- und
Hafengebieten. Das Verfüllen eines In­
dustriekanals mit Hausmüll im Jahre
1968 konntetrotzerheblicher Anstren­
gungen unsererseits nicht verhindert
werden." Doch nicht etwa wegen der
in Hamburg fehlenden gesetzlichen
Brunnenschutzgebiete? Weiter
schreibt Drobek: "Mit zeitlicher Ver­
schiebung schlägt sich der zeitweise
schlechte Geschmack und Geruch
des Elbe- und Hafenwassers beson­
ders bei Ebbe auf benachbarte Grund­
wässer nieder." (Wir glauben, daß sich
da nicht nur der schlechteGeschmack
und Geruch niederschlägt -Immerhin
sind Boehri nger und Affi inder Nähe!)
Drobek weiter: "Wir sind nunmehrge­
zwungen, die bereits vorhandene Ak­
tivkohleanlaqe ... zu erweitern bzw. zu

15

ergänzen ... Das Wasserwerk Kalteho­
fe wi rd wah rschei nlich als erstes Werk
aufgegeben werden müssen, wobei
kaum ausreichend Zeit für die Erstel­
lung eines Ersatz-Werkes von 85.000
m3 Tagesleistung gegeben sein wird.
Dies ist ein typisches Beispiel fürÜber­
raschungen, die Großstädte, insbe­
sondere eine Weltstadt, mit sich brin­
gen."

Hier müssen wirdoch einmal diesonst
recht offenherzigen Darlegungen des
Herrn Drobek kritisieren. Die Tatsa­
che, daß Hambu rg eine Weltstadt ist,
dürfte kaum erklären, warum es sich
bei der Grundwasserverpestunq in
Kaltehofe um "Uberraschungen" han­
deln soll und nicht um langjährige,
vorauszusehende Folgeschäden der
Wasservergiftung durch die Industrie­
ansiedlungen. Doch ein weiteres Bei­
spiel aus Drobek's Vortrag versöhnt
uns wieder, wenn er die Folgen der
mangelnden juristischen Absiche­
rung von Brunnenanlaqen beschreibt.
"Im Haumcnnorook hat sich diezuneh­
mende Grundwasserent nahme der In­
dustrie besonders stark bemerkbar
gemacht. Die Hamburger Wasserwer­
ke waren gezwungen, im Wasserwerk
Billbrook den bisherigen Heberbe­
trieb auf Tauchpumpenbetrieb umzu­
stellen und dafür Mittel in Höhe von 4
Mio. DM zu investieren, ohne daß die
Möglichkeit bestand, finanzielle An­
sprüche zu stellen. Außer den genan n­
ten Investifionskosten kommen infol­
ge des Tauchpumpenbetriebes höhe­
re laufende' Betriebskosten von rd.
32.000 DM / Jahr hinzu." Und weiter ist
nach Drobek's Aussagen "die Grund­
wasserförderung in Wilhelmsburg, im
Stellinger Raum und andernorts
durch .Versalzung weitgehend be­
droht. Insbesondere dort, woauch die
benachbarte Industrie Grundwasser
entnimmt, ist eine Abstimmung drin­
gend erforderlich, um der Versalzung
zu begegnen." Ja, die Industrie ist das
liebste Kind der Behörden. Lieber sol­
len unsere Wasservorräte verpestet
werden und wir den durch die Indu­
strie angerichteten Schaden bezah­
len, als daß ihrein Härchen gekrümmt
wird. Herr Drobek scheint der einzige
zu sein, der wußte, was da eigentlich
vorgeht. Daß die Kosten der Umstel­
lung im Wasserwerk Billbook auf den
Verbraucher abgewälzt wurden, brau­
chen wir wohl nicht extra zu erwäh­
nen.
Die Gefährdungslage der oberen
Grundwasserleiter in Hamburg ist bei­
spiellos. Von 12 Wassergewinnungs­
gebieten (vgl. Abb. 7) in den ober­
sten Grundwasserstockwerken ist 1
besonders durch Umweltschweine
wie Affi und Boehringer (Kaltehofe/
Moorfleet), 1 durch Spülfelder (Sü­
derelbmarsch), 2 durch Mülldeponien
(Langenhorn, Kaltehofe/ Moorfleet)
und 5 durch das versaute Elbwasser
gefährdet (Baursberg, Kaltehofe,
Curslack, Haseldorfer Marsch, SÜ­
derelbmarsch). Zum letzten Punkt
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wußte Drobek zu berichten: "Die Ver­
hältnisse an der Bille, einem Neben­
fluß der Eibe im Hamburger Raum,
sind ein Musterbeispiel dafür, wieweit
durch Einleitung unbehandelterFabrik-
abwässer ein Fluß verschmutzt wer­

den kann. EineFlachbrunnenreihe mit
rund 20m tiefen Brunnen, zumGrund­
wasserwerk Billbrook gehörend, war
in 40 m Entfernung von der Bille ange­
legt. Das Wasser dieser jahrzehnte­
lang genutzten Brunnen wurde durch
das Eindringen des stark belasteten
Flußwassers in den Untergrund Un­
brauchbar, sodaß die Brunnenreihe
1958 nach 53-jährigem Betriebstillge­
legt werden mußte. Eine weitere
Flachbrunnenreihe des Werkes Bill­
brook an der Grusonstraße mußte im
Jahre 1960 ebenfalls wegen zuneh­
mender Verschmutzung des oberflä­
chennahen Grundwassers (Müllver­
brennung, Autofriedhof) aufgegeben
werden ... Die Schwierigkeiten bei der
Uferfiltration nehmen ständiq zu. Das

Durchbrechen der Bodenpassageläßt
die Uferfiltrate in qualitativer Hinsicht
schlechter werden: Rückgang des
Sauerstoffgehalts, Ansteigen von
Mangan, Ammoniak, Sulfaten sowie
geruchs- und geschmacksherbeifüh­
rende Stoffen im Uferfiltrat sind die
Folge... Da dieser Prozeß der immer
stärkeren Verschmutzung der Flüsse
mit gewissen Unterbrechungen offen­
bar weitergeht, kann daraus gefolgert .
werden, daß die Uferfiltrations - Was­
sergewinnung früher oder später ein­
mal aufgegeben werden muß. Dar­
über hinaus sind auch die oberflä­
chennahen Grundwässer soempfind­
lieh, daß eine plötzliche Beeinträchti­
gung des Wassers dieses in seinen
Eigenschaften als Trinkwasser un­
brauchbar machen kann. Solange
Siedlungen, Gewerbe und Industrie
sich weiterhin an die Wasserfassungs­
gebiete heranschieben und die Ober­
flächengewässer sich ständig ver­
schlechtern, ist eine andauernde Ge-

fährdung dieser Grundwasservor­
kommen gegeben. Ich glaube mit
Recht bemerken zu können, daß unter
diesen Aspekten in verstärktem Maße
oberflächennahe Grundwässer und
auch Uferfiltrate in Zukunft abgelöst
werden müssen."
Kommentar überflüssig! Die Ge­
schichte der HWW in den letzten 20
Jahren ist also eine Geschichte der
Unfähigkeit, des Unwillens, der Igno­
ranz bis hin zur gemeingefährlichen
Verharmlosung der ihnen schon lange
bekannten katastrophalen Zustände
in Hamburg. Daseinzige, was bei den
HWWsicher ist,sind die Gehälter ihrer
Direktoren und dieSitze derAufsichts­
ratsmitglieder, zu denen jetzt sinniger­
weise auch Umweltschutzsenator Cu­
rilla gehört.

In Abwandlungeiner Indianerweisheit
fragen wir: Wann merken die endlich,
daß sie ihr Geld nichttrinken können?

Vertrauliche Behörden-Studie enthüllt:

Das Heidewasser ist nötig - auch
wenn die Umwelt Schaden nimmt

Diese Zeitungsschlagszeile ist kaum
einige Monate alt. Aber sie ist eindeu­
tig und - falsch! Es gibt andere Mög­
I ichkeiten ausreichende Mengen gu­
ten Trinkwassers zu beschaffen, die
wir in unserem Forderungskatalog
vorstellen. Es ist eine Frechheit, durch
solche Behauptungen Unruhe zu stif­
ten und die Verseuchunq des Grund­
wassers als endgültige, unabänderli­
che Tatsache hinzustellen. Es ist ein
Unding, eine neue Umweltschweine­
rei durch ältere Umweltverbrechen zu
rechtfertigen. Anscheinend haben die
HWW ihre Erkenntnisseausden Beob-

achtungen einer Veranstaltung zum
Schutze des Nordheide - Grundwas­
sers wahrgemacht , denn in einem in­
ternen Auswertu ngspapier der HWW
"von G 4 kr / eg an Geschäftsführung,
T, K,G2"schreibt"G4":"DiePresseim
eigentlichen Heidebezirk steht der In­
teressengemeinschaft (Grundwasser­
schutz Nordheide, IGN) deutlich posi­
tiv bis wohlwollend neutral gegen­
über. Sie ließe sich nur in gezielten
Gesprächenbeeinflussen. EinTeil der
Pressekritik richtet sich nicht in erster
Linie gegen die HWW, sondern gegen
die Bezirksbehörden. Obwohl davon

die kurzfristige Entwicklung nicht zu
beeinflussen ist, sollte alsbald ein
Presse-Treffenstattfinden." (Hervor­
hebungen durch uns).

Aha, wenn die Pressenicht spurt, muß
also mit "Presse-Treffen", zu deutsch
Freßorgien, und "gezielten Gesprä­
chen" nachgeholfen werden. So ein
maroder Verein wie die HWW können
natürlich nicht in der Lage sein, unser
Trinkwasser zu schützen.

Da hilft nur eins: deutlichster Wider­
stand!
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